
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ü ü



Vergütungssystem 2 
 

 

Entsprechend den Anforderungen des § 113 Abs. 1 Satz 3 AktG steht die Aufsichtsratsvergütung 

in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder und zur Lage 

der Gesellschaft. Durch das ARUG II wurde § 113 Absatz 3 AktG neu gefasst. Gemäß § 113 Absatz 

3 Sätze 1 und 2 ist bei börsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier Jahre durch die 
Hauptversammlung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei 
ein die Vergütung bestätigender Beschluss zulässig ist. 
 
Die Hauptversammlung am 17. Juli 2020 hat auf Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats 
die Regelungen für die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats neu gefasst. Dieser Beschluss 

ist am 5. Mai 2021 durch die Hauptversammlung mit einer Zustimmung in Höhe von 99,99% 

bestätigt worden. Vor dem Hintergrund, dass die letzte Überprüfung und Festsetzung der 
Aufsichtsratsvergütung durch die Hauptversammlung im Jahr 2020 vorgenommen wurde und auf 
Grundlage des seinerzeit gefassten Beschlusses zuletzt eine Änderung der Vergütung zum 1. 
Januar 2020 vollzogen wurde, haben Vorstand und Aufsichtsrat die Aufsichtsratsvergütung 
grundlegend überprüft. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass die bisherige Vergütung 
des/der  Aufsichtsratsvorsitzenden nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zu dem 
erheblichen Zeitaufwand für die pflichtgemäße Ausübung dieses Amtes steht. Daher soll die 
Grundvergütung des/der Aufsichtsratsvorsitzende(n) und dessen/deren Vergütung für die Tätigkeit 
als Vorsitzende(r) in Aufsichtsratsausschüssen statt auf das 2,5-fache (bisher 2-fache) angepasst 
werden. 
 
Nach Vergütungssystem erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für ein Geschäftsjahr neben 
dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Grundvergütung 
in Höhe von je 44.000 €. 
 
Der/Die Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Zweieinhalbfache, der/die stellvertretende 
Vorsitzende des Aufsichtsrats das Eineinhalbfache der zuvor genannten Grundvergütung. 
 
Für die Mitgliedschaft in einem Ausschuss des Aufsichtsrats erhalten die Mitglieder des 
Aufsichtsrats zum Ausgleich des zusätzlichen Aufwands jeweils ergänzend zur Grundvergütung je 
Ausschussmitgliedschaft pauschal eine feste, nach Ablauf eines Geschäftsjahres zahlbare 
Vergütung in Höhe von 7.500 € pro Geschäftsjahr. Für die Mitgliedschaft im Finanz- und 
Investitionsausschuss sowie für die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats 
beläuft sich die pauschale Vergütung jeweils auf 10.000 € pro Geschäftsjahr. Gehört ein 
Aufsichtsratsmitglied in einem Geschäftsjahr mehreren Ausschüssen an, wird die zusätzliche 
pauschale Vergütung für Ausschussmitgliedschaften nur für maximal zwei Mitgliedschaften in 
Ausschüssen gewährt, wobei vorrangig die höher vergüteten Mitgliedschaften zu entlohnen sind. 
Für die Mitgliedschaft im Nominierungs- und im Vermittlungsausschuss wird keine zusätzliche 
pauschale Vergütung gewährt. Eine zusätzliche pauschale Vergütung für die Mitgliedschaft in 
einem Ausschuss des Aufsichtsrats wird nur gewährt, wenn der jeweilige Ausschuss betreffenden 
Geschäftsjahr mindestens einmal tätig geworden ist. 
 
Der/Die Vorsitzende eines oder mehrerer Ausschüsse erhält das Zweifache der jeweiligen 
Ausschussvergütung und der/die Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Zweieinhalbfache für 
den Vorsitz in einem oder mehreren Ausschüssen, es sei denn, der jeweilige Ausschuss ist im 
betreffenden Geschäftsjahr nicht tätig geworden. 
 
Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat oder 
einem Ausschuss angehörten oder die Funktion eines/einer Vorsitzenden oder stellvertretenden 
Vorsitzenden wahrgenommen haben, erhalten einen der zeitlichen Dauer ihres Amts oder ihrer 
Funktion im Geschäftsjahr entsprechenden Teil der Vergütung. 
 
Zusätzlich erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für die Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen 
und Ausschusssitzungen ein Sitzungsgeld in Höhe von jeweils 750 €. Für die Teilnahme an 
Vorbesprechungen wird ein Sitzungsgeld in Höhe von je 250 € gezahlt, wobei für jede 
Aufsichtsratssitzung nur eine Vorbesprechung vergütet wird. 
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EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

Durlacher Allee 93 

76131 Karlsruhe 

 

Telefon: 0800 1020030 

E-Mail: kontakt@enbw.com 

Internet: www.enbw.com 

mailto:kontakt@enbw.com
http://www.enbw.com/
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